
I1-965 der Bcilar;en zu den stenograEhischen Protokollen des Na~ona!F_~te~ 
XI. Gesetzgebunßsperiode 

23. 1.1968 

467/J Anfrage 

der Abgeordneten C z e t tel, DipL-Ing.Dr. Oskar iV e i h s 

und Genossen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung, 

be tre ffend ';,'ahrung der Budgethohei t des Ha tionalra tes. 

-.-.-.-.-
GcmiißArt. ,18 des Bundes-Verfassune.;se;esetzes darf die' gesamte staat­

liche Verwaltung nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden. Die Überschrei-

tung finanz.gcsctzlicher Ansätze ist an die Zustimmune; des Nationalrates [1;0.,." " 

bunden. 

Sod.alistische Abgeordnete haben be~,-eits anläßlich der Beratung üb~r':'.,_ 

das zu einem sehr späten t:.eitpunkt im Nationalrat eingebrachte ~. Budget­

jibers,chrci tungse;esetz im Finanz- und Budgetausschuß Bedenken angemeldet, 

pb das Lr• 13udcetüberschreitungse;csetz ordnune;sgemäß vollzoe;en v/erden kann 

und ob nicht insbesondere zahlreiche Kreditüberschreitungen bereits vorge-, 
nommen V1Uro.en,., bevor dieses Bundese;csetz in Kraft getreten ist. Der Herr" 

Bundesministerflir Finanzen hat versucht, diese Bedenken als grundlos dar­

zustellen, -und wörtlich erklärt, fies bereite keinerlei Schwierigkeiten 

1,5 Billiarden -Schilling in 1+ Tagen auszugeben !'''. Weiters erklärte der Herr 

Finanzminister:" Dic Bedenken, daß Überschreitungen stattgefunden haben 
,-

ohne Ermächtigungen durch das Parlament, kann ich restlos zerstreuen, für 

alle jene Übers~hreitungen, die nicht auf Grund von Gesetzen durche;cführt 

werden müssen. n . Diese ErkHirung erweckt den Verdacht, daß der Herr Bundes­

minister für Finanzen der verfassunsswidrigen Ansicht ::'st, askönne eine: --'j , 
,.;.,.,' 

Übersch:"ei tung finanz[>;esetzlicher Anse. tze bereits dann vorgenommen 'Herden, 

wenn eine materiell-rechtliche Vorschrift eine Ausgabe des Bundes zwingend 

vorsieht. 

Das LI·. Budseti.tberschreitungse;esetz (BGBl.Nr. 406/1967) ist am 29.12. 

1967 im Bundcsgesetzbla tt kund(-~e(,lacht worden und somit ccmäß Art. 49 Abs.1 

B ... V9. am Samstae;, dom 30.12.1967, in Kraft getreten. Somit verblieben zur' 

Vollziehung dieses Bundesgesetzes, soweit man von den Bestimmungen über den 

sogenannten Auslaufmonat absieht, nur SamstaG, der 30.12. und Sonntag,der 

31.12.1967, womit sich die Bedenken der sozialistischen Abe;eordneten zwei­

fellos als gercc:ltfertigt erwiesen haben. 

Um die Gesetzmäßigkeit der Vollziehung in bezug auf das 4. Budget­

überschreitunßsßesetz zu überprüfen, richten die unterzeichneten Abge­

ordneten an den Herrn Bundesminister für Landesverteidung die nachstehen<i~~ 
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.\ n fra gen :. 

1) Bis zu welcher Höhe waren die in Ihren :7irkungsbereich fallenden 

finanzgesetzlichen ÄusgabenansiHze, zu deren Uberschrei tung Sie durch das 

3undesgesetz vom 20. Dezember 1967, BGBl.Nr. 406/1967 (4. Budgetüberschrei­

tune;sgcsetz 1967), erm~ichtigt wurden, am Tag vor dem Inkrafttreten dieses 

Bundesgesetzes belastet? 

2) Welche Dberschr..ed tungsermächtigun;;en wurden im Zeitraum zwischen 

dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes und dem Ende des Haushaltsjahres 

1967 vollzogen? 

3) Im Falle t daß die durch M.e Überschrei.tungsermächtigungen bevdllig­

ten zusätzlichen Kredite bis zum Ablauf des Haushaltsjahres nicht voll !be­

lastet wurden: 

Bis zu welcher Böhe wurde von den betreffenden Dberschreitungser­

mUchtigungen Gebrauch gemacht? 

4) ','!elche Ubcrschroi tungen wurden unter Anwendung der Bestimmungen 

über den sogenannten Auslaufmonat erst ~ach dem 31. Dezember 1967 vollzogen? 

5) Im Falle der Anwendung der Bestimmungen über nen Auslaufmonat: Wann 

und in welcher Höhe wurden die Dberschr0itungsermEichtigungen nach dem 31. 
12.1967 vollzogen~ 

6) \'Iic hoch ist nach dem gegenw~ütit'en Stand die Gesamthöhe der Aus­

gaben zu Lasten der im § 1 des 4. Budgetüb~rschrcitunGsgesetzes enthaltenen 

Ansätze, soweit diese in den Vollzugsbereich Ihres Ressorts fallen? 

-.-.-.-.-
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